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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1994

Norm

AngG §23 Abs1 IC

Rechtssatz

Wenn der Arbeitgeber ausschließlich im Interesse des Arbeitnehmers und aus seinen 2nanziellen Mitteln zu tragende

Auslagen in Form eines Zuschusses zur Zusatzkrankenversicherung vergütet, dann liegt eine regelmäßige

Entgeltleistung vor (Arb 10667), die dann auch in die Abfertigungsberechnung einzubeziehen ist.
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